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Menschen mit Tempo...
Unsere Mitarbeiter arbeiten fiir Sie mit Freude, Einsatz und
Sorgfalt.
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Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen fiir die Vermittlung von Arbeitskraften auf Zeit, Dauer oder in Regie.
Geschwindigkeit, Verbindlichkeit und Kostenvorteile gehdren zu unseren Erfolgsfaktoren.

Detaillierte Kenntnisse in verschiedenen Branchen
Langjéhriger Tempordrmitarbeiter- und Kundenstamm
Ziel- und Leistungsorientiertes Personalberaterteam
Spezialisiert auf Teamarbeit

Niederlassung an einer Top Lage

Regionalwerbung und Prasentationsveranstalltungen
Zufriedene Kunden seit tiber 15 Jahren

Treue Mitarbeiter
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Wir bringen zusammen, was zusammen gehdrt

Der Einzatz von tempordren Mitarbeiterinnen im industriellen und gewerblichen, technischen und kaufmannischen
Bereich wird das Bild des Arbeitsmarktes in Zukunft wesentlich mitbestimmen. Denn heute gelten grosse Flexibilitat
und kreative Dynamik als Voraussetzung fiir ein gesundes Unternehmen und Konkurrenzfahigkeit. Mitarbeitende sind
das Kapital lhres Unternehmens.

Mitabeiter kurz- und langfristig zur Bereitschaft

Festanstellen nach 520 Einsatzstunden

Mehr Zeit fir lhre Unternehmung

Grosser Pool an Fachkraften und Teamworkern

Dichtes Bezichungsnetz

Kleine Strukturen und kurze Prozesse

Keine Anstellungsgesprache sondern Probetage
Mitarbeiterpool aus B3-BL-AG-50-7H-5H
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Unsere Crew

Die Alegro-Crew ist absolut spezialisiert auf Teamarbeit, das massgeblich unterstiitzt wird von einem eingespielten und
langjahrig erfahrenen Personalberaterteam. Wir wollen entsprechend der rasanten Entwicklung im Personalbereich
Spezialisierung und Teamarbeit férdern. Wir sind dadurch in der Lage, Ihre Bediirfnisse qualifiziert, kreativ und mit
Tempo zu verwirklichen.

Roger Griininger Jean Wigger Roger Herrmann
rgrueninger@alegro.ch jw@alegro.ch rh@alegro.swiss

Try & Hire ist der sichere Weg, auf dem sich temporére Mitarbeiterlnnen und Arbeitgeber kennenlernen.

Dank Try & Hire profitieren beide Parteien gleichermassen. Denn sie nehmen sich die nétige Zeit, sich kennenzulernen
und fiir eine erfolgreiche Zukunft die richtigen Weichen zu stellen, bevor sie ein festes Anstellungsverhaltnis eingehen.

Ihr grosser Vorteil
Wiahrend des dreimonatigen Einsatzes des tempor&ren Mitarbeiters kdnnen Sie sich gegenseitig kennenlernen.

Der Vorteil des Mitarbeiters
Er lernt Ihren Betrieb, seine Arbeit und seine Umgebung griindlich kennen. Daraus entsteht der richtige Weg fiir eine
dauerhafte Partnerschaft.
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Feststellen

Diskretion und Vertrauen gehdren zu unserem unternehmerischen Leitbild. Dies ganz besonders bei der Vermittlung
von Dauerstellen.

Hierfiir bieten wir umfassende Dienstleistungen an

Mithilfe beim Erstellen einer Stellenbeschreibung und eines Anstellungs- und Anforderungsprofils.
Formulierung der Zielsetzung mit dem Auftraggeber.

Gestaltung und Platzierung von Stelleninseraten.
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Erste Kontaktgesprache fiihren, Referenzen einholen, Lohnabklarungen machen.

Auf speziellen Wunsch arbeiten wir auch auf Mandatsbasis.

Payroll

Mitarbeiter chne Risiko via Alegro einstellen

Abschluss der Vertrage - Sie brauchen nur noch zu unterschreiben
Regelung der Ein- und Austritte

Erstellen der Lohnabrechnung

Lohnzahlungen an die Mitarbeiter alle 10 Tage

Abrechnung mit den Sozialversicherungen (AHV, ALV, PK)
Abwicklung der SUVA-Unfall-Versicherung (BU, NBU)

Aufnahme in unsere Krankentaggeldversicherung

Aufnahme in unsere Penszionskasse (ab 3 Monaten Arbeitsdauer)
Administration im Falle von Krankheit oder Unfall

Headcount entlasten

Mitarbeiter Uber 65 ( Voll- oder Teilzeit) via Alegro einstellen
Kurze Kundigungsfristen, cder Zeitbegrenzte Einsatze

Weniger Aufwand und mehr Zeit fir lhr Kerngeschaft

Kein Risiko bei Krankheit oder Unfall

Volle Kostentransparenz durch unzere Ubersichtlichen Rechnungen
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Menschen mit Tempo...
Unsere Mitarbeiter arbeiten fiir Sie mit Freude, Einsatz und

Sorgfalt.
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W Alilgemeines
Die Alegro Personal fiir Bau, Handwerk und Regie AG (nachstehend Alegro genannt) bietet bei der Rekrutierung und Selektion

von Fachspezialisten im Suchauftrag und auf Erfolgsbasis einen kompletten Service an und nimmt lhnen die fiir eine
Neubesetzung erforderlichen Aufgaben ab. Die Mitarbeiter der Alegro haben langjihrige Erfahrung in der Personalberatung
und Stellenvermittlung. Wir garantieren fiir professionelle, speditive und diskrete Dienstleistungen.

B Vermittlung von Dauerstellen
Die Alegro arbeitet auf Erfolgsbasis. Sie gehen kein Risiko ein — bis zum Abschluss eines Vertrages zwischen dem Kunden und

einem von Alegro vorgeschlagenen Kandidaten arbeiten wir ohne Kosten fiir Sie. Nur im Erfolgsfall wird ein Honorar in
Rechnung gestellt.

B Selektion von Fachleuten
Um die richtigen Fachleute zum richtigen Zeitpunkt zu finden, empfiehlt die Alegro ihren Kunden den Weg des gezielten

Inserates (Zeitungen, Online, Fachzeitschriften etc.) zu wahlen. Die Alegro bietet bei der Rekrutierung von Fachleuten einen
umfassenden Service an. Nach einem ausfiihrlichen Gesprdach erstellt die Alegro eine Funktionsbeschreibung und das
Anforderungsprofil. Im Rahmen des genau definierten und budgetierten Auftrages entwirft, textet, plaziert, begleitet und
kontrolliert die Alegro die Inserate. Der Kunde zahlt ausschliesslich die Nettopreise fiir die Inserate, wie sie Alegro durch die
entsprechenden Verlage verrechnet werden. Im Erfolgsfall werden die folgenden Honoraransdtze in Rechnung gestellt.

B Honoraransitze

= 11% vom Bruttojahressalar bis CHF 65'000.—
= 13% vom Bruttojahressalar bis CHF 78'000.—
= 15% vom Bruttojahressalar bis CHF 104'000.—

= 17% vom Bruttojahressalar ab CHF CHF 104'001.—
Als Bruttojahressalar gilt das AHV-pflichtige Jahresgehalt. Bei variablen Jahreseinkommen (Verkdufer mit Umsatzbeteiligungen

etc.) wird ein Zieleinkommen mit dem Kunden definiert, das dann zur Anwendung kommt. Bei Teilzeitvertragen (80% und mehr)
wird das Bruttojahressaldr auf der Basis von 100% berechnet. Bei Teilzeitvertragen (weniger als 80%) werden pauschal CHF
3‘000.— in Rechnung gestelit.

B Garantie
Wird ein Vertrag aus zwingenden Griinden seitens des Kunden aufgeldst, oder kiindigt der Kandidat das Arbeitsverhiltnis, so

vergiiten wir das verrechnete Honorar wie folgt zuriick:

=  Wahrend des 1. Monates 70% des Honorares
=  Wahrend des 2. Monates 50% des Honorares
= Waihrend des 3. Monates 30% des Honorares

B Datenschutz
Personaldossier bleiben Eigentum der Alegro. Kandidatendossier sind vertraulich zu behandeln. Bei Nichtgebrauch sind diese

sofort an die Alegro zu retournieren und diirfen in keinem Fall an angegliederte Gesellschaften oder an Dritte weitergeleitet
werden. Einzig Personaldossiers der von lhnen angestellten Kandidaten gehen in lhren Besitz liber.

B Schutzfrist
Der Kunde gewdhrt uns wahrend der Dauer von sechs Monaten, seit der letzten Prasentation eines Bewerbers eine Schutzfrist.

Er schuldet unsere Honorare in vollem Umfang, wenn innert der genannten Zeitspanne ein Anstellungsvertrag zwischen dem
Kunden und dem von Alegro vorgeschlagenen Bewerber zustande kommt. Das Erfolgshonorar wird auch dann erhoben, wenn
der Bewerber vom Auftraggeber innert den 6 Monaten indirekt (Tochtergesellschaften oder andere Stellenvermittlung)
angestellt wird.

B Recht und Gerichtsstand
Fiir eventuelle Streitigkeiten zwischen Alegro und lhren Auftraggebern gilt der Gerichtsstand Baden. Schweizerisches Recht ist

anwendbar.
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Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen unterliegen dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG)
Und dem Obligationenrecht ( OR).

1. Betreffend Personalverleih werden die Aktivitaten der Alegro Personal fiir Bau, Handwerk und Regie AG (nachstehend Alegro
genannt) und deren Kunden (Einsatzbetrieb) in den vorliegenden Geschiftsbedingungen geregelt.

2. Die Auftrage fiir den Einsatz von Tempordrpersonal erfolgen miindlich. Die Erteilung folgt unsererseits eine
Einsatzbestdtigung (Personalverleihvertrag). Diese allgemeinen Geschéaftsbedingungen bilden einen integrierten Bestandteil
der Einsatzbestatigung. Unterldsst es der Einsatzbetrieb die gegengezeichnete Kopie der Einsatzbestatigung zu retournieren, so
bekundet er mit seiner Unterschrift auf dem Prasenzstundenrapport (Ziffer 10) sein Einverstdndnis mit diesen vorliegenden
Geschaftsbedingungen.

3. Im eigenen Interesse ist der Auftrag so genau wie nur méglich zu umschreiben. Der temporare Mitarbeiter darf nur fiir die
vorgesehenen Arbeiten eingesetzt werden. Wird der Kunde durch besondere Umstande gezwungen, die vereinbarte Tatigkeit
zu verandern, so sind wir unverziiglich zu benachrichtigen.

4. Der tempordre Mitarbeiter arbeitet unter der Verantwortung und der Kontrolle des Einsatzbetriebes. Der Kunden verpflichtet
sich deshalb, samtliche Unfallverhiitungsmassnahmen zu treffen und die sich auf die Tatigkeit beziehenden
Sicherheitsvorschriften strikte einzuhalten und den Mitarbeiter entsprechend zu instruieren. Der Kunde stellt die zur Arbeit
erforderlichen Gerdte, Maschinen und Arbeitsmaterialien auf eigenes Risiko zur Verfiigung und liberwacht die korrekte
Handhabung. Im weiteren hat sich der Kunde zu vergewissern, dass unser Mitarbeiter die allgemeinen und besonderen
Sicherheitsvorschriften seines Berufes Kennt. Die Alegro lehnt jede Verantwortung und Haftpflicht fiir die beim
Temporidreinsatz entstandenen Personen-, Sach-, und Folgeschaden ab. Es obliegt deshalb unseren Einsatzbetrieben die
erforderlichen Versicherungen abzuschliessen, um sich gegen die oben erwdhnten Risiken zu schiitzen (Art. 101 OR).

5. Gemadss den eingegangenen Verpflichtungen gegeniiber der Alegro hat sich der Mitarbeiter strengstens an die
Betriebsvorschriften, die Arbeitszeit sowie an die Anweisungen des Kunden zu halten. Der Kunde sorgt dafiir, dass der
Mitarbeiter von solchen Vorschriften Kenntnis erlangt. Untersteht der Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlichen
Arbeitsvertrag, so muss die Alegro bei Auftragserteilung dariiber informiert werden.

7. Trotz sorgfaltigster Selektion durch uns, hat sich der Kunde am ersten Arbeitstag zu vergewissern, ob der ihm zur Verfiigung
gestellte Mitarbeiter den Anforderungen entspricht und fahig ist, die ihm ilibertragenen Arbeiten zu erfiillen. Geniigt der
Mitarbeiter den Anforderungen nicht, ist er innert 8 Stunden an uns zuriickzuweisen, damit keine Kostenfolge fiir den
Einsatzbetrieb entsteht.

8. Die temporaren Mitarbeiter werden durch die Alegro entl6hnt. Alle dem Arbeitgeber obliegenden gesetzlichen und sozialen
Abgaben (AHV, IV, EO, ALV, Kinderzulagen, Ferien, Feiertage, Unfallversicherung, Ausfall bei Krankheit, BVG etc.) sowie
samtliche administrative Kosten werden somit durch uns getragen. Unsere Mitarbeiter sind weder berechtigt Geld einzufordern
noch entgegenzunehmen. Zahlungen an diese befreien in keinem Fall von der Zahlungspflicht gegeniiber uns.

9. Unsere temporiren Mitarbeiter diirfen nur Uberstunden leisten, wenn der Einsatzbetrieb vorher sein
Einverstiandnis gegeben hat und unter Einhaltung der entsprechenden Hochstarbeitszeitvorschriften. Diese
Uberstunden werden mit dem Zuschlag von 25%, 50% oder 100% (wenn sie auf einen Sonn- oder Feiertag fallen)
auf dem Salar des Mitarbeiters berechnet und fakturiert.



Aleg ro &)) PERSONAL FUR BAU, ®) 056 203 40 50

HANDWERK UND REGIE

10. Ende jeder Woche, auf Wunsch téglich sowie bei Vertragsablauf legt der temporare Mitarbeiter dem Einsatzbetrieb einen
Prasenzstundenrapport vor, den dieser nach Kontrolle mit Stempel und Unterschrift versehen muss. Mit diesem
unterschriebenen Rapport anerkennt der Einsatzbetrieb die geleisteten Arbeitsstunden und berechtigt die Alegro gemass den
vereinbarten und in der entsprechenden Einsatzbestitigung aufgefiihrten Bedingungen Rechnung zu stellen.

11. Die unseren Kunden zur Verfiigung gestellten Mitarbeiter haben mit Alegro einen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Die
Einsatzfirma verpflichtet sich deshalb, wihrend der Dauer des Mandates die ihr zur Verfiigung gestellten temporaren
Mitarbeiter weder direkt noch indirekt noch durch Vermittlung einer Drittperson oder iiber eine andere Stellenvermittlung
anzustellen. Unter den nachstehenden Bedingungen kann jedoch der Einsatzbetrieb das zur Verfiigung gestellte temporare
Personal unter Vertrag nehmen:

= Ohne Kosten, sofern die Festanstellung 13 Wochen (520 Arbeitsstunden) nach Beginn des Einsatzes erfolgt (Try & Hire).
= Ohne Kosten, wenn der letzte temporare Einsatz mindestens 13 Wochen vorher beendet wurde.

Mit Kostenfolgen in allen anderen Fillen.

Das Honorar bei einer vorzeitigen Ubernahme wird wie folgt festgelegt: Die Verwaltungskosten und der Gewinn (insgesamt
30% des bestatigten Kundentarifs) multipliziert mit der Anzahl der noch zu leistenden Stunden, um die Schutzdauer von 13
Wochen (520 Arbeitsstunden) zu erreichen (AVG Art.22, Abs.4).

12. Die Dauer des Personalverleihvertrages endet mit dem festgelegten Datum. Ist die Dauer des Personalverleihvertrages
unbefristet, so gelten die gleichen Kiindigungsfristen, wie sie mit unserem temporaren Personal vereinbart sind:

= 2 Tage wahrend den ersten drei Monate des Einsatzes
= 7 Tage vom vierten bis und mit dem sechsten Monat des Einsatzes
= 1 Monat ab dem siebten Monat des Einsatzes.

13. Die Rechnungsstellung erfolgt wochentlich. Reklamationen betreffend die fakturierten Stunden miissen innert 8 Tagen nach
Rechnungsstellung erfolgen. Der Fakturabetrag besteht hauptsachlich aus Lohnzahlungen — unsere Rechnungen sind deshalb
innert 20 Tagen rein netto zahlbar. Im Inkassofall gilt ein Verzugszins von 12% p.a. als vereinbart.

14. Die Bewilligungsbehorde gemass AVG ist das Kantonale Amt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit, in 5000 Aarau und hat der
Alegro die Konzession erteilt.

15. Die von Alegro erbrachten Leistungen unterliegen der Bundesratsverordnung iiber die MwsSt. Die festgelegten
Stundenansatze und Honorare werden um den MwSt-Betrag entsprechend erhéht.

16. Fiir allfallige Streitigkeiten zwischen Alegro und ihren Kunden gilt der Gerichtsstand Baden. Schweizerischen Recht ist
anwendbar.



	( Allgemeines
	(  Vermittlung von Dauerstellen
	(  Selektion von Fachleuten
	( Honoraransätze
	( Garantie
	( Datenschutz
	( Schutzfrist
	( Recht und Gerichtsstand

